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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1926/2002 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich  1 
Fachbereich   Büro Bürgermeister 
Bearbeitet von:  Hans-Jürgen Dorsch 

Datum 
30.04.2002 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Rat 22.05.2002 

Betreff: 

Bebauungsplan Im Boden 
hier: Einwohnerantrag gemäß § 25 GO NW "Verzicht auf den Bebau-
ungsplan Nr. 250 "Im Boden" 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen stellt gemäß § 25 Abs. 7 GO NW die Unzulässigkeit des 
Einwohnerantrages fest.  
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Einwohnerantrages sind in § 25 GO 
NW niedergeschrieben. Die am 25.04.2002 im Büro des Bürgermeisters eingegan-
gene als Einwohnerantrag gemäß § 25 GO bezeichnete Zuschrift mit der Bezeich-
nung „Verzicht auf den Bebauungsplan Nr. 250 Im Boden“ erfüllt die formalen Vor-
aussetzungen an einen Einwohnerantrag aus verschiedenen Gründen nicht.  
 
Der Antrag enthält nicht die gemäß § 25 Abs. 2 vorgeschriebenen bis zu 3 Personen, 
die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Eine Vertretungsbefugnis ist  
nicht ersichtlich.  
 
Darüber hinaus wird das durch die GO NW vorgeschriebene Forum von 4.000 Unter-
schriften nicht erreicht. Der Antrag ist lediglich mit 147 Unterschriften versehen, die 
nicht einmal alle aus dem Stadtgebiet Siegen stammen. Die vorgeschriebenen Ge-
burtsdaten gemäß 25 Abs. 4 GO fehlen.  
 
Es ist daher gemäß § 25 Abs. 7 zwingend die Unzulässigkeit des Einwohnerantrages 
festzustellen.  
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Ich werde den Antrag an den zuständigen Geschäftsbereichsleiter 4 zur Auswertung 
im Bebauungsplanverfahren weiterleiten. Eine Rückschrift an eine vertretungsbe-
rechtigte Person kann mangels Angabe nicht erfolgen.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

  ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
        

  
ist erfolgt 

      
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

  
im VermH 
   

im VerwH 
  

Nein 
 

Ja, mit 
  

Haushaltsstelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Stötzel 
 
 
 
Anlagen:   




